
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 

2023, Nr. 2 14. März 2023 

Siebte Ordnung zur Änderung der Grundordnung  

der Pädagogischen Hochschule Freiburg  

vom 14.03.2023 

Aufgrund von § 8 Absatz 4 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (GBl. S. 649, 650) hat der Senat der Päda-

gogischen Hochschule Freiburg am 8. Februar 2023 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nr. 12 LHG nachfolgende 

Satzung beschlossen.  

 

Der Hochschulrat hat dazu am 8. Februar 2023 Stellung genommen.  

 

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat seine Zustimmung mit Schreiben vom 

06.03.2023 Aktenzeichen 43-7323-5/4/3 erteilt. 

 

Artikel 1 

 

Die Grundordnung der Pädagogischen Hochschule Freiburg vom 24.03.2015 in der Fassung der 6. Ordnung 

zur Änderung der Grundordnung der PH Freiburg vom 13.03.2023 wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 9 wird als Abs. (7) angefügt: 

(7) Dem Rektorat ist das Center for Interdisciplinary Research on Digital Education (CIRDE) als For-

schungszentrum gemäß § 15 Abs. 7 LHG zugeordnet. Aufgaben des Zentrums sind die Stärkung 

von interdisziplinärer, insbesondere empirischer Forschung zur digitalen Bildung, die Förderung 

von ko-konstruktiver Entwicklungsforschung sowie der partizipative Transfer von Forschungser-

kenntnissen in die Bildungspraxis. Das Rektorat bestellt auf Vorschlag der Mitgliederversammlung 

und nach Anhörung des Senates drei Hochschullehrer_innen zu Direktor_innen. Die Amtszeit be-

trägt vier Jahre. Wiederbestellung ist möglich. Aus wichtigen Gründen können Direktor_innen vom 

Rektorat nach Anhörung des Senates abberufen werden.  

2. In § 16 „Übergangsbestimmung, Inkrafttreten“ wird als Abs. (5) eingefügt: 

 (5) Die ersten Direktor_innen des CIRDE gemäß § 9 Abs. 7 werden vom Rektorat nach Anhörung des 

Senates für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. 

3. Der bisherige § 16 Abs. (5) wird Abs. (6). 
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Artikel 2 

 

Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Freiburg, den 14.03.2023 

 

Prof. Dr. Hans-Georg Kotthoff 

Rektor 

 


